
Änderungsantrag Nr.
TE023 

Beantragt von
MichaelG 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §7 [Ergänzung] 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt in Abschnitt B §7 der Satzung folgende Absätze mit 
den nächst freien Absatznummern hinzuzufügen: 

Bei einzelnen Sachspenden oder Geldspenden im Wert von mindestens 
1.000,- Euro erfolgt eine zeitnahe Veröffentlichung durch den 
Schatzmeister der einnehmenden Gliederung. Veröffentlicht wird der 
Zeitpunkt der Spende, der Spender, die Höhe der Spende und die 
einnehmende Gliederung.

und 

Einmal im Jahr erfolgt die Veröffentlichung derjenigen Spenden, die 
im letzten Jahr kumuliert einen Wert von mindestens 1.000,- Euro 
erreichten. Veröffentlicht wird der Spender, die Höhe der Spende 
und die einnehmende Gliederung.

Begründung

Dieser Antrag ist als Alternative zum Antrag "Verbot von 
Firmenspenden" gedacht. Um die innerparteiliche Transparenz auch in 
Zukunft zu gewährleisten, sollten größere Spenden (auch und gerade 
von Unternehmen) bekannt gemacht werden. Solche Spenden zu verbieten 
ist unpraktikabel, besser ist deren Veröffentlichung z.B. im Wiki. 
Mit Absatz 7 sind jeweils Einzelspenden gemeint, eine Bündelung 
erfolgt einmal pro Jahr nach Absatz 8. 
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